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IIl . Bauvorſchriften für beſondere Fälle .
A. Mit Rückſicht auf die Lage des Baues .

a) Bauten an öffentlichen Wegen .
1. Straßengeſetz vom 14 . Juni 1884 .

( Geſ . und VOBl . S. 285. )

§ 31 . Bauanlagen in der Nähe öffentlicher Wege . )
Auf dem längs der öffentlichen Wege befindlichen Privat⸗

eigentum dürfen , vorbehaltlich der für die Ortsſtraßen gel⸗
tenden beſonderen Beſtimmungen , bauliche Anlagen aller Art
bei Landſtraßen nur in einer Entfernung von 3,6 m, bei
Kreisſtraßen und Gemeindewegen nur in einer ſolchen von
2 mangebracht werden .

Die Entfernung iſt vom äußeren Rande des Grabens
an und , wo ein Wegegraben fehlt , vom äußeren Rande des
Wegekörpers an zu bemeſſen .

Für Kreisſtraßen oder einzelne Strecken derſelben kann
auf Antrag des Kreisausſchuſſes ) die zuläſſige Entfernung
baulicher Anlagen durch bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vor⸗
ſchrift bis auf 3,6 m erhöht werden .

Wenn nach den Umſtänden eine Benachteiligung der
öffentlichen Intereſſen nicht zu erwarten iſt , kann durch die
Verwaltungsbehörde ? ) nach Anhörung der Straßenbau⸗
behörde und bei Kreisſtraßen und Gemeindewegen außerdem

Das Straßengeſetz vom 14. Juni 1884 findet nur Anwendung ,
wenn Bauten außerhalb des Orts ( Ortsetters ) in Frage ſtehen .

2) Jetzt : Kreisrat .
) Bezirksrat bezw . Bezirksamt : § 118 Abſ . 2 Ziff . 3 der

Landesbauordnung .
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nach Anhörung des Kreisausſchuſſes ! ) beziehungsweiſe der

Gemeindebehörde von der Einhaltung dieſer Entfernung
Nachſicht erteilt werden .

Soweit es im öffentlichen Intereſſe einer geordneten
Wegeunterhaltung erforderlich erſcheint , kann von der

Straßenbaubehörde , bezw . bei Kreisſtraßen und Gemeinde⸗

wegen von dem Kreisausſchuſſe ! ) und der Gemeindebehörde
die Beſeitigung von Anlagen verlangt werden , welche vor

Inkrafttreten des Geſetzes in größerer Nähe , als nach Obigem
zuläſſig iſt , angebracht wurden . In dieſem Falle iſt Ent⸗

ſchädigung zu leiſten , ſofern nicht ſchon nach den früher gel⸗
tenden Beſtimmungen die Anlage vorſchriftswidrig erfolgt iſt .

Über die Notwendigkeit der Beſeitigung entſcheidet die

Verwaltungsbehörde , über Vorausſetzungen und Höhe der

Entſchädigung das Gericht .

2. Ortsſtraßengeſetz vom 15 . Oktober 1908 .

( Abgedruckt oben Seite z ff . ) .
In Betracht kommen die 88 6, 7, 9, 11, 12, 15 Abſ . 6, 28, 30 und 31.

b) Bauten in der Nähe von Waldungen .

Forſtgeſetz vom 15 . November 1833 .

( Regierungsblatt 1834 Seite 5. )

Vom Bauen in der Nähe von Waldungen .

§ 57 . In Waldungen oder in einer Nähe derſelben von

weniger als 400 Fuß ( 120 Meter ) dürfen keine Wohn⸗ oder
andere Gebäude angelegt werden .

Das Wiederherſtellen und Erweitern von erlaubter

Weiſe bereits beſtandenen Gebäuden iſt unter dieſem Verbote

nicht begriffen .
Beſchränkungen der Bauerlaubnis aus anderen als

forſtpolizeilichen Gründen bleiben vorbehalten .

§ 58 . ( Nach der durch das Geſetz vom 27 . April 1854

abgeänderten Faſſung . ) Die Vorſchrift des vorhergehenden
Paragraphen gilt nicht für die im Zuſammenhang mit einem
Orte errichteten Gebäude und Werke , die mit der Gemeinde

9 Jetzt: Kreisrat .
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oder dem Weiler , wozu ſie gehören , einen geſchloſſenen Ort
bilden . ) 2)

§ 59 . Eine Ausnahme von dem Verbote des § 57 kann
die Staatsforſtbehörde nur nach Vernehmung des Forſt⸗
amts und derjenigen bewilligen , welche innerhalb einer Ent⸗
fernung von ſvierhundert Fußl , von der Bauſtelle an ge⸗
rechnet , Waldungen beſitzen .

) Ob die Vorausſetzungen dieſer Ausnahmebeſtimmung gegebenſind , iſt rein nach den tatſächlichen Verhältniſſen zu beurteilen ; die
Eingemeindung eines Dorfes zur benachbarten Stadt an ſich ſchafftnoch nicht an Stelle der räumlich getrennten , geſchloſſenen Wohn⸗bezirke ( Ortsetter ) der beiden Gemeinden einen einzigen Ortsetter , ſodaß auf den zwiſchen beiden liegenden Gemarkungsteil ohne weiteres
8. 58 Forſtgeſetz Anwendung fände . Auch dadurch , daß die ſtädtiſche
Bauordnung jenen Gemarkungsteil als „ Baugebiet “ bezeichnet und
gewiſſe Vorſchriften über das Bauen daſelbſt aufſtellt , wird das
Verbot des § 57 Forſtgeſetz im Bereich dieſes Gebiets nicht außer
Kraft geſetzt , vielmehr können die Beſtimmungen einer örtlichen
Bauordnung über die Art der Bauausführung nur inſoweit An⸗
wendung finden , als nach den anderweit beſtehenden geſetzlichen Vor⸗
ſchriften überhaupt gebaut werden darf . Aus 8§ 57 Forſtgeſetz kann
aber ein Hindernis für die Baugenehmigung dann nicht mehr ab⸗
geleitet werden , wenn die Staatsforſtbehörde erklärt hat , ſie tragekein Bedenken , nach 8 59 Forſtgeſetz Ausnahmebewilligung zu er⸗
teilen ( Entſch . des VGH . vom 25. September 1907 , VZeitſchr . 1908
O. 42 ; vergl . auch Erl . des Min . des Innern vom 4. Dezember 1907
Nr. 50523 ) .

) Die Vorausſetzungen des 8 58 Forſtcgeſ . erſcheinen regel⸗
mäßig als gegeben , wenn die Bauſtelle in einem Gebiete liegt , für
welches auf Grund des Ortsſtraßengeſetzes Straßenzüge und Bau⸗
fluchten feſtgeſetzt worden ſind , ſofern nur dieſes Gebiet „ im Zu⸗
ſammenhang “ mit dem bereits beſtehenden Ort ſteht , d. h. ſeine natür⸗
liche Erweiterung bildet . In ſolchem Falle bedarf es nicht der nach
8 59 des Forſtgeſetzes vorgeſchriebenen Anhörung des Forſtamts ,
wenn ein Gebäude näher als 120 m an den Wald herangerückt
werden ſoll , da eine Ausnahmebewilligung von dem Verbot des
§ 57 nicht nötig fällt . Die Forſt⸗ und Domänendirektion hat nun
den Wunſch ausgeſprochen , es möchte vor der amtlichen Feſtſtellungvon Ortsbauplänen , die näher als 120 m an einen Wald heran⸗
tretende Straßenzüge vorſehen , dem zuſtändigen Forſtamt Gelegenheit
zur Außerung gegeben werden . Im Hinblick auf § 3 Abſatz 4 des
Ortsſtraßengeſetzes weiſen wir die Bezirksämter an, dieſem Wunſche
künftighin zu entſprechen . ( Erl . d. Min . d. Innern v. 16. Sept . 1914
Nr . 44382 ) .
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Wird ein ſolches Bauweſen ausnahmsweiſe erlaubt , ſo
darf darin gleichwohl , ſofern ſich die Bewilligung nicht aus⸗

drücklich hierauf erſtreckt , keine Werkſtätte zur Bearbeitung
von Holz und keine Niederlage zum Holzhandel errichtet
werden .

c) Bauten an und in Gewäſſern .

1. Auszug aus dem Waſſergeſetz vom 26 . Juni 1899

in der Faſſung der Bekanntmachung vom 12. April 1913
und des Geſetzes vom 8. Auguſt 1924

( Geſ. ⸗ und VOBl . 1913 Seite 250 und 1924 Seite 241) .

§ 27 . Geſtattung der Bauausführung auf den

Ufergrundſtücken . ( 1) Die Beſitzer der an einen Waſſerlauf
angrenzenden Grundſtücke ſind verpflichtet , zu geſtatten , daß
die zum Schutze der Ufergrundſtücke notwendigen Bauten an
und auf ihrem Eigentum vorgenommen und erhalten werden ,

daß die zu den Ufer⸗ und Waſſerbauten erforderlichen Ma⸗
terialien vorübergehend auf ihren Ufergrundſtücken gelagert ,
und daß die zum gleichen Zweck erforderlichen Materialien

an Sand , Lehm , Kies und Steinen aus ihren Ufergrund⸗
ſtücken entnommen werden .

( 2) Für erweislich hieraus entſtehenden Schaden können
die Beſitzer Vergütung beanſpruchen , ſoweit derſelbe nicht
durch den ihren Ufergrundſtücken aus den betreffenden Ufer⸗
und Waſſerbauten zugegangenen Vorteil ausgeglichen iſt .

§ 40 . Fälle der Verleihung von Waſſerbe⸗
nutzungsrechten . Der Verleihung bedarf :

1. wer ein öffentliches Gewäſſer ! ) oder einen natürlichen
nicht öffentlichen Waſſerlauf in einer über den Gemeinge⸗
brauch ( § 12) oder bei einem natürlichen nicht öffentlichen

) Sffentliche Gewäſſer ſind zur Zeit : der Bodenſee , der Rhein ,
der Main , der Neckar , die Tauber vom Wertheimer Mühlwehr an,
die Kinzig mit Nebenbächen , die Murg von der Einmündung des
Latſchigbachs bei Weißenbach an , die Enz , Nagold und die Würm ,
die Wutach vom Einfluß der Haslach an, der Titiſee ( vergl . §8 1
des Geſetzes ) .
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Waſſerlauf über die ihm nach § 17 Abſatz 1 zuſtehenden
Benutzungsrechte hinausgehenden Weiſe benutzen will , wenn

es ſich handelt :

a) um die Einleitung oder Abführung flüſſiger oder
feſter Stoffe in einen Waſſerlauf , wodurch die Eigen⸗
ſchaften des Waſſers geändert oder nachteilige Ein⸗
wirkungen auf den Waſſerabfluß und Waſſerſtand aus⸗
geübt werden können ,

b) um die Errichtung oder den Betrieb von Stauanlagen
zu Waſſertriebwerken und ihrer Zubehörden , wie Sam⸗
melbecken , Zu - und Ableitungskanäle nebſt den Trieb⸗
werksanlagen ,

c) um zur Entwäſſerung oder Bewäſſerung oder zur ſonſti⸗
gen Waſſerbenutzung dienende Veranſtaltungen , wo⸗
durch in einer Weiſe , die erhebliche Einwirkungen auf
die öffentlichen Intereſſen oder die Rechte Anderer
herbeiführen kann, der Waſſerlauf gehemmt , beſchleu⸗
nigt oder abgeändert oder ſeine Waſſermenge vermehrt
oder vermindert wird ;

2. wer ein öffentliches Gewäſſer außer zu den in Ziffer 1
bezeichneten Veranſtaltungen benutzen will , wenn es ſich
handelt :

a) um eine ſonſtige Waſſerbenutzung , die mittels beſon⸗
derer Anlagen in oder an dem Gewäſſer ausgeübt
werden ſoll ,

b) um eine Überfahrtsanſtalt ;
3. wer als Beſitzer einer Waſſerbenutzungsanlage der in

Ziffer 1 oder 2 bezeichneten Art durch weſentliche Anderung
der Anlage oder der Betriebsweiſe ſeine Waſſerbenutzungs⸗
rechte erweitern will .

§S 52 . Genehmigung von Waſſerbenutzungen
und Entwäſſerungen . ( 1) Die nach §88§ 16 und 25 der
Gewerbeordnung erforderliche Genehmigung von Stauan⸗
lagen für Waſſertriebwerke iſt mit der Verleihung des
Waſſerbenutzungsrechts zu verbinden .

E; Die Genehmigung der zuſtändigen Behörde iſt außer⸗
dem erforderlich :
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1. wenn eine Benutzungsanlage der in § 40 Ziffer 1a

bis c bezeichneten Art an einem künſtlichen Waſſerlauf
oder an einem See , Teich oder Weiher , die einen regel⸗
mäßigen ober⸗ oder unterirdiſchen Zu⸗ oder Abfluß
haben , ausgeführt werden ſoll ,

2. wenn ohne Erweiterung des Benutzungsrechts ( § 40

Ziffer 3) an einer verleihungs⸗ oder genehmigungs⸗
pflichtigen Waſſerbenutzungs⸗ oder Entwäſſerungsan⸗
lage eine weſentliche Anderung vorgenommen werden

ſoll . Als Anderung im Sinne dieſer Beſtimmung iſt
auch die Beſeitigung einer Anlage , insbeſondere eines

Stauwerkes zu behandeln , ſofern dieſe Beſeitigung er⸗

hebliche Einwirkungen auf öffentliche Intereſſen oder

6
die Rechte Anderer herbeiführen kann .

333

§ 94 . Offentlich rechtliche Pflicht zur In⸗

ſtandhaltung , Verbeſſerung oder Beſeitigung
künſtlicher Anlagen . ( 1) Die Beſitzer ſind verpflichtet , für
die durch die öffentlichen Intereſſen oder durch überwiegende
Intereſſen der Landeskultur oder der Induſtrie gebotene In⸗

ſtandhaltung von künſtlichen Waſſerläufen und ſonſtigen
künſtlichen der Waſſerbenutzung , der Entwäſſerung oder dem

Waſſerſchutz dienenden Anlagen , wie Wehre , Dämme , Ufer⸗
mauern , Leitungen , Gräben , ſowie für die durch die öffent⸗
lichen Intereſſen gebotene Inſtandhaltung der im Bereiche
eines Waſſerlaufs gelegenen Tief⸗ und Hochbauten , wie

Straßen , Brücken , Eiſenbahnen , Gebäude und ihrer an und
in dem Gewäſſer befindlichen Zubehörden zu ſorgen .

( 2) Wenn eine ſolche Anlage in dem zu Recht beſtehenden
Zuſtande weſentliche Benachteiligungen für die öffentlichen
Intereſſen oder für Grundſtücke Anderer verurſacht , kann der

Beſitzer der Anlage auf Antrag des zur Inſtandhaltung des

Gewäſſers Verpflichteten oder der beteiligten Grundeigen⸗
tümer durch die Verwaltungsbehörde als verpflichtet erklärt

werden , die Vornahme der zur Beſeitigung der Nachteile
erforderlichen Anderungen der Anlage zu geſtatten . Die An⸗

tragſteller haben den durch die Ausführung der Anderung
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entſtehenden Schaden, abzüglich des Werts der dem Beſitzerinfolge der Anderung zugehenden Vorteile , zu erſetzen .
( ) Wenn eine der im erſten Abſatz bezeichneten Anlagen

ihrem Zwechk entzogen iſt oder tatſächlich ſeit mehr als drei
Jahren nicht mehr dient , kann dem Beſitzer , ſoweit es im
öffentlichen Intereſſe oder im überwiegenden Intereſſe der
Landeskultur oder Induſtrie gelegen iſt , durch die Verwal⸗
tungsbehörde die Pflicht auferlegt werden , die Anlage zu
beſeitigen und für die Herſtellung eines Zuſtandes zu ſorgen ,wobei die Unterhaltungslaſten Anderer nicht ſchwerer ſind ,als vor der Errichtung der Anlage.

§ 99 . Genehmigung von Bauten in und an
Gewäſſern . ( 1) Wer in einem öffentlichen Gewäſſer oder
an dem Ufer desſelben , ſoweit das Ufer unter dem Hochwaſſerliegt , zum Waſſerſchutze , zur Überbrückung oder zu anderen
Zwecken , ſoweit nicht ſchon nach §S 40 eine Verleihung oder
nach 8 52 eine Genehmigung erforderlich iſt , Bauten oder
ſonſtige Veranſtaltungen , welche auf den Waſſerabfluß oder
Eisgang ſowie überhaupt auf die öffentlichen Intereſſen oder
die Rechte Anderer eine ungünſtige Einwirkung ausüben
können , ausführen oder weſentlich ändern will , hat dazu die
vorgängige Genehmigung der zuſtändigen Behörde einzuholen .

(2) Durch die zuſtändige Behörde kann das Hochwaſſer⸗
gebiet im Sinne der vorſtehenden Beſtimmung näher begrenztoder beſtimmt werden , daß für näher begrenzte Abſchnitte
des Hochwaſſergebiets oder für beſtimmte Arten von Vauten
und ſonſtigen Veranſtaltungen eine Genehmigung nicht er⸗
forderlich oder die Erſtattung einer Anzeige vor der Aus⸗
führung oder Abänderung ausreichend ſei . Derartige Anord⸗

49 720 den Beteiligten in geeigneter Weiſe kundzugeben.

(4
( 5) Die Genehmigung kann auf Zeit erteilt werden .
(6) Im öffentlichen Intereſſe kann die Genehmigung

widerrufen werden . In dieſem Falle ſind , ſoweit es das öffent⸗
liche Intereſſe erfordert , die Bauten und Veranſtaltungen
von dem Eigentümer unter tunlichſter Wiederherſtellung des
früheren Zuſtandes zu beſeitigen und abzuändern ; dem Eigen⸗
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tümer iſt aber , ſofern der Genehmigung nicht ausdrücklich

der Vorbehalt des Widerrufs ohne Entſchädigung beigefügt
worden war , von dem zur Inſtandhaltung des Gewäſſers

Verpflichteten Entſchädigung zu gewähren .
( 7) Hinſichtlich des Erlöſchens der Genehmigung findet

§ 51 entſprechende Anwendung .
( 8) Waſſer⸗ und Uferbauten , welche die Verbeſſerung des

Waſſerabfluſſes oder den Uferſchutz bezwecken und unter Lei⸗

tung der techniſchen Staatsbehörde ausgeführt werden , be⸗

dürfen einer vorgängigen Genehmigung nicht , ſofern den

Beteiligten vorher Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer
Intereſſen gegeben worden iſt und die Pläne von der Zen⸗
tralbehörde gutgeheißen worden ſind .

( 9) Durch bezirks⸗ oder ortspolizeiliche Vorſchrift und

für die im Flußbauverband ſtehenden Gewäſſer ! ) auch durch
Verordnung können die vorſtehenden Beſtimmungen ganz

oder teilweiſe auf nicht öffentliche Gewäſſer oder beſtimmte
Strecken derſelben als anwendbar erklärt werden .

§ 100 . Unterſagung von Bauten in und an Ge⸗
wäſſern . ( 1) Wenn und ſoweit es im öffentlichen Intereſſe
des Waſſerſchutzes geboten iſt , kann durch die Verwaltungs⸗

behörde die Ausführung von nicht genehmigungspflichtigen
Bauten und ſonſtigen Veranſtaltungen , welche auf den Waſſer⸗

abfluß oder Landſchutz erheblich ſchädigend einwirken können ,

in und an einem Gewäſſer oder an dem Ufer des Gewäſſers ,

ſoweit es unter dem Hochwaſſer liegt , unterſagt werden .

( 2) Die Beſeitigung bereits ausgeführter Bauten iſt beim

Vorliegen dieſer Vorausſetzungen nur nach Maßgabe des

Enteignungsgeſetzes zuläſſig .

) Verzeichnis der im Staatsflußbauverband ſtehenden Gewäſſer
( Geſ. ⸗ u. VOBl . 1913 S. 305 ) :

Der Rhein in den Gemarkungen Waldshut und Dogern , ſowie
von der ſchweizeriſchen Grenze unterhalb Baſel bis zur heſſiſchen
Grenze , der Neckar , der Main , die Wutach von der oberen Unter⸗

egginger Gemarkungsgrenze ab, die Schlücht in den Gemarkungen
Gurtweil und Tiengen , die Wieſe von der Hammerwerksbrücke bei

Hauſen bis zur ſchweizeriſchen Grenze , die Dreiſam von der oberen
Ebneter Gemarkungsgrenze ab, die Elz von Kollnau bis Riegel ,
der Leopoldskanal , die Kinzig , die Rench vom Zuſammenfluß des Gries⸗

bachs und der wilden Rench ab, die untere Murg von Gaggenau ab .
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2. Aus zug aus der Verordnung des Miniſteriumsdes Innern zum Vollzug des Waſſergeſetzes in

der Faſſung der Bekanntmachung vom
1 fud/ 12 . April 1913

vom 12. April 1913 ( Geſ . ⸗ u. VOBl . 1913 S. 31 ) .
§ 34. Inhalt des Antrags auf Verleihung oder Ge —

nehmigung . (1) Wer ein nach 88 40 oder 52 des Geſetzes der
Verleihung oder Genehmigung beduͤrfendes Unternehmen ausführenoder eine weſentliche Anderung der Anlage oder der Betriebsweiſeeines beſtehenden Unternehmens im Sinne der 89 40 Ziffer 3, 52
Abſatz 2 Ziffer 2 des Geſetzes vornehmen will , hat den Antrag aufVerleihung oder Genehmigung bei dem Bezirksamt einzureichen , in
deſſen Bezirk das Unternehmen ganz oder zum größeren Teil aus⸗
geführt werden ſoll .

ift und (2). Aus dem Antrag muß der Vor⸗ und Familienname , Beruf
durch und Wohnſitz des Unternehmers erſichtlich ſein . Juriſtiſche Perſonen33 und Handelsgeſellſchaften ſind nach Firma oder Namen und nachganz ihrem Sitz zu bezeichnen .

mmte ( 3) Dem Antrag ſind , ſoweit es zur Erläuterung erforderlich iſt ,beizufügen :
a) eine Beſchreibung des geplanten Unternehmens oder der aneinem ſchon beſtehenden Unternehmen beabſichtigten Anderungmit der rechneriſchen Begründung und den Nachweiſen überdie Einwirkung des Unternehmens auf den Zuſtand und das

Verhalten des Gewäſſers ( Stauwirkung , Waſſerentnahme ,
Waſſerzuleitung, Hochwaſſerabfluß , Eisgang und dergleichen),ſowie auf den Betrieb bereits vorhandener Waſſerbenutzungs⸗
anlagen und die Ausübung der Schiffahrt und Fiſcherei ;

b) ein Lageplan , welcher zu enthalten hat :
die Grundſtücke , auf denen die Anlage errichtet werden ſoll ;die Anlage , deren Anderung beabfichtigt iſt ;
die Gewäſſerſtrecken , Grundſtücke und Anlagen , auf welchedas Unternehmen vorausſichtlich eine Einwirkung aus⸗

üben kann .
Die Grundſtücke ſind mit den Lagerbuchnummern und den

Benift Namen der Eigentümer zu bezeichnen ; die beabſichtigte An⸗3
lage iſt unterſcheidbar mit roten Linien einzuzeichnen ;
Längenſchnitte der unter b bezeichneten Gewäſſerſtrecken und
der für das Unternehmen erforderlichen Sammelbecken , Zu⸗und Ableitungskanäle ;

d) Querſchnitte zu den unter e genannten Längenſchnitten mit
Einzeichnung der für die Beurteilung des Unternehmens wich⸗tigen Waſſerſtände ;

e) Bauzeichnungen über ſämtliche an und in dem Gewäſſer zu
errichtenden Anlagen und über die an beſtehenden Anlagen
beabſichtigten Anderungen ;

Schluſſer - Franz , Bau⸗ und feuerpolizeiliche Vorſchriften . 26

8
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) bei Waſſertriebwerken außerdem Bauzeichnungen über das

Triebwerk mit allen für die Verwendung des Waſſers wich⸗

tigen Zubehörden , wie Leerläufen , Abläſſen und dergleichen ;

g) Nachweiſe über die Standfeſtigkeit und Sicherheit der geplanten
Bauwerke ;

h) Angaben über das Bauvorgehen bei den an und in dem

Gewäſſer zu erſtellenden Anlagen ( Bauzeiten , Rüſtungen
und dergleichen ) ;

i) in den Fällen des § 40 Ziffer 1 Buchſtabe a des Geſetzes
ein genauer Nachweis über die Menge und Beſchaffenheit
der in den Waſſerlauf einzuleitenden oder abzuführenden

flüſſigen oder feſten Stoffe und die Zeiten der Einleitung oder

Abführung .

(4) Die vorbenannten Beilagen des Antrags müſſen ſo be⸗

ſchaffen ſein , daß aus ihnen das beabſichtigte Unternehmen in allen

weſentlichen Beſtandteilen und Einzelheiten , die Art der Ausführung
und des Betriebs , ſowie die vorausſichtliche Einwirkung des Unter⸗

nehmens auf die von ihm berührten Gewäſſer , Grundſtücke und be⸗

reits beſtehenden Anlagen klar zu erkennen iſt .

(5) Außer den erwähnten Unterlagen können von dem Antrag⸗

ſteller nähere Angaben über den Zweck und die Wirtſchaftlichkeit
des Unternehmens , über die zur Ausführung und zum Betrieb des⸗

ſelben vorhandenen Mittel uſw . verlangt werden ; bei Waſſerkraft⸗
anlagen zur Erzeugung elektriſcher Energie insbeſondere werden von
dem Unternehmer regelmäßig weitere Nachweiſungen techniſcher und

wirtſchaftlicher Art über die Anlagekoſten , die Jahreskoſten , die

vorausſichtlichen Koſten der Krafterzeugung , die Menge und Ver⸗
wertung der erzeugten Nutzwirkungen und dergleichen zu liefern ſein .

(6) Mitteilungen über Betriebseinrichtungen oder Betriebsweiſen ,
Pläne , Zeichnungen und dergleichen , deren Geheimhaltung der An⸗

tragſteller für erforderlich hält , ſind von den ſonſtigen Beilagen ge⸗
trennt vorzulegen .

§ 35. Form des Antrags und der techniſchen Unter⸗

lagen . (1) Der Antrag nebſt ſämtlichen Beilagen iſt in 4, bei
Waſſertriebwerken für große Überlandzentralen in 5 vollſtändig
übereinſtimmenden Fertigungen einzureichen . Der Antrag muß vom

Antragſteller , die Beſchreibung , der Lageplan und die Zeichnungen uſw .
müſſen ſowohl vom Antragſteller als auch vom Fertiger unterzeichnet
und mit Orts⸗ und Zeitangabe verſehen ſein . Die Pläne und ſon⸗
ſtigen Zeichnungen müſſen von dazu befähigten Perſonen auf dauer⸗

haftem Stoff unter Verwendung beſtändiger Linien⸗ und Farbentöne
hergeſtellt und in einem zur Beurteilung der Verhältniſſe geeigneten
Maßſtab gefertigt ſein ( vergleiche die Verordnung vom 17. Mai 1905 ,
die Beſchaffenheit der Pläne im Verfahren vor den Verwaltungs⸗
behörden betreffend , Geſetzes⸗ und Verordnungsblatt Seite 306) .
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(2) In der Regel iſt für den Lageplan der Maßſtab 1: 1000 ,für die Längenſchnitte 1: 1000 für die Längen und 11 100 für die
Höhen , für die Querſchnitte 1 : 100, für die Bauzeichnung der Stau⸗
anlage und des Triebwerks 1: 100 oder 50 der natürlichen Größezu wählen . Der Maßſtab iſt auf dem Plan anzugeben ; alle Haupt⸗abmeſſungen ſind einzuſchreiben .

68) Mindeſtens drei Fertigungen der Pläne und ſonſtigen Zeich⸗nungen ſind zur Vereinigung mit den Akten in Aktengröße ( 33 emHöhe und 21 em Breite ) vorzulegen .
(4) Auf ſämtlichen eingereichten Plänen iſt die Zugehörigkeitzum Antrag durch einen entſprechenden Vermerk deutlich zum Aus⸗druck zu bringen .

§ 36. Vereinfachte Vorlage . ( ) Bei Vorhaben von ge⸗ringerer Bedeutung kann nach dem Ermeſſen des Bezirksamts vonder Vorlage der in 88 34 und 35 bezeichneten Beſchreibungenund Zeichnungen ganz oder teilweiſe abgeſehen werden , wenn ſieweder für die Beurteilung des Vorhabens vom Standpunkt der
öffentlichen Intereſſen oder der Rechte Anderer , noch für die dauernde
urkundliche Feſtlegung der Verleihung oder Genehmigung erforder⸗lich ſind .

(2) Bei Vorhaben von größerem Umfang , für welche die Be⸗
ſchaffung der Unterlagen nach 8§ 34 und 35 einen erheblichen Auf⸗wand an Arbeit und Koſten verurſachen würde , kann der Unter⸗
nehmer unter Vorlage der für die Beurteilung des Unternehmens
erforderlichen allgemeinen Unterlagen in Form von Entwurfsſkizzenund einer Beſchreibung um eine Außerung der zur Verleihung oder
Genehmigung zuſtändigen Behörde nachſuchen , ob vom Standpunktder durch die Behörden zu wahrenden öffentlichen Intereſſen aus
grundſätzliche Bedenken beſtehen . Die Abgabe dieſer Außerung ſtehtim freien Ermeſſen der Behörde ; die Außerung kann jedenfalls nur
unter dem ausdrücklichen Vorbehalt der Stellungnahme zu dem
ſpäter einzureichenden genauen Entwurf abgegeben werden . Inſoweitdie Verleihung nach § 117 Abſatz 2 Ziffer 2 des Geſetzes , §S 8 Ab⸗
ſatz 1, 3 und 4 dieſer Verordnung der Zuſtimmung des Miniſteriumsdes Innern bedarf , iſt vor Abgabe der Außerung Vorlage an das
Miniſterium des Innern zu machen .

§ 37. Baupolizeiliche Vorlage . Sollen bei Errichtungoder Veränderung einer Anlage zur Waſſerbenutzung oder Ent⸗
wäſſerung Bauherſtellungen vorgenommen werden , die nach den Be⸗
ſtimmungen der Landesbauordnung einer Genehmigung bedürfen , ſo
hat der Antragſteller mit dem Antrag auf Verleihung oder Ge⸗
nehmigung auch die für die Beurteilung des Bauvorhabens erforder⸗
lichen Pläne und Zeichnungen vorzulegen . Hievon kann abgeſehen
werden , wenn die Bauten nicht Beſtandteile der Waſſerbenutzungs⸗
anlage ſind oder erſt nach Herſtellung dieſer Anlage ausgeführtwerden ſollen . 5

5
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§ 46. Schutz der Fiſcherei . (1) Soll in oder an einem

Gewäſſer , in dem die Erhaltung des Fiſchbeſtandes wirtſchaftlich von

Bedeutung iſt , ein der Verleihung oder Genehmigung bedürfendes
Unternehmen ausgeführt werden , ſo hat das Bezirksamt unter Mit⸗

wirkung der ſtaatlichen Fiſchereiſachverſtändigen zu prüfen , ob das

beabſichtigte Unternehmen für den Fiſchbeſtand Nachteile herbei⸗
führen kann . Ergibt die Prüfung , daß ſolche zu befürchten ſind , ſo
ſind dem Unternehmer diejenigen Bedingungen und Verpflichtungen
aufzuerlegen , welche dieſe Schädigung verhüten oder auf ein geringes
Maß herabzuſetzen geeignet ſind .

( 2) Als ſolche Bedingungen und Auflagen kommen in Betracht :

a) bei Einleitung ſchädlicher Abgänge in den Waſſerlauf im Sinne
des 8 40 Ziffer 1 Buchſtabe a des Geſetzes die vorgängige
Reinigung , Verdünnung und Abflußregelung oder ſonſtige
Maßnahmen ( vergleiche das Geſetz , die Ausübung der

Fiſcherei betreffend , vom 3. März 1870 in der Faſſung vom
26. April 1886 Artikel 4 und § 22 der Landesfiſchereiordnung ) ;

b) bei der Errichtung von Stauwehren und anderen Anlagen ,
welche den Zug der Fiſche zu Berg verhindern oder erheblich
beeinträchtigen : die Anlage von Fiſchwegen ( Fiſchpäſſen ) und
die Regelung der Zeiten , an denen dieſe oder andere Teile
des Wehrs geöffnet ſein müſſen , und die Beſtimmung der
Waſſermengen , die ſtets durch das Wehr durchgelaſſen werden
müſſen ( vergleiche Artikel 13 obigen Fiſchereigeſetzes und 88 28
und 29 der Landesfiſchereiordnung ) ;

c) bei Anlage von Turbinen oder anderen Werkteilen , durch
welche die Fiſche verletzt werden können : die Herſtellung und
Unterhaltung von Schutzvorrichtungen ( Gittern und dergleichen ;
vergleiche Artikel 4 a obigen Fiſchereigeſetzes und § 25 der
Landesfiſchereiordnung ) ;

d) bei der Ableitung und Entnahme von Waſſer : die Verpflich⸗
tung , eine gewiſſe Waſſermenge ſtets im Bett zu belaſſen .

(3) Iſt nach dem Ergebnis der Prüfung ( Abſatz 1) zu er⸗
warten , daß das beabſichtigte Unternehmen die Ausübung der Fiſcherei
unmöglich machen oder erheblich beeinträchtigen wird , und iſt dieſe
Beeinträchtigung nach Anſicht der Sachverſtändigen auch durch ent⸗
ſprechende Vorkehrungen ohne unverhältnismäßige Koſten und Er⸗
ſchwerungen des Betriebs nicht abzuwenden , ſo hat das Bezirksamt
im Benehmen mit den ſtaatlichen Fiſchereiſachverſtändigen und , wenn
das Unternehmen ein öffentliches Gewäſſer betrifft , auch mit der zu⸗
ſtändigen Domänenverwaltungsbehörde weiter zu prüfen , ob der
Nachteil für die Fiſcherei von größerer gemeinwirtſchaftlicher Be⸗
deutung iſt , als der von dem geplanten Unternehmen zu erwartende
Nutzen . Wenn dies anzunehmen iſt , ſo hat der Bezirksrat die Ver⸗
leihung oder Genehmigung zu verſagen ; andernfalls iſt die Ver⸗
leihung oder Genehmigung zu erteilen , der Unternehmer hat aber
den Fiſchereiberechtigten für den ihnen dürch das Unternehmen er⸗
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wachſenden Schaden Erſatz zu leiſten ( §8 41 Ziffer 3 Satz 1 und 2,52 Abſatz 3 des Geſetzes ) . Über die Entſchädigungspflicht und dieHöhe der Entſchädigung entſcheiden in dieſen Fällen die bürgerlichenGerichte ( § 121 Abſatz ' 1 des Geſetzes ) ; die Bezirksratsentſchließunghat daher die Entſchädigungspflicht des Unternehmers nicht auszu⸗ſprechen , ſondern die Fiſchereiberechtigten hinſichtlich der Geltend⸗
machung ihrer Schadenerſatzanſprüche lediglich an die bürgerlichenGerichte zu verweiſen .

§ 56. Fälle der Verleihung . (1) Die Einleitung flüſſigeroder feſter Stoffe bedarf der Verleihung , wenn ſie nach Art und
Maß die gemeinübliche Abführung unſchädlicher Abwaſſer aus der
Hauswirtſchaft , der Landwirtſchaft und dem kleingewerblichen Be⸗trieb überſchreitet ; hiernach bedarf der Verleihung unter anderemdie Einleitung der in Kanälen zuſammengefaßten Abwaſſer aus Ort⸗
ſchaften , auch wenn ſie menſchliche Abgangsſtoffe nicht enthalten ,ferner die Ableitung menſchlicher Abgangsſtoffe auch aus einzelnenGebäuden und Anweſen und die Einleitung ſchädlicher Abwaſſer ausGewerbebetrieben .

(2) Zu den der ſonſtigen Waſſerbenutzung dienenden Veran⸗
ſtaltungen im Sinne von § 40 Ziffer 1 Buchſtabe e des Geſetzes ge⸗hören unter anderem die Verengerung , Erweiterung , Verlegung ,Vertiefung , Erhöhung des Bettes und des Hochwaſſerprofils von
Gewäſſern , die Abzweigung von Seitenarmen , ſofern dieſe Maß⸗nahmen Waſſerbenutzungszwecken dienen ſollen , ſowie auch Einrich⸗tungen zur Entnahme von Waſſer aus dem Untergrund der Ufer⸗grundſtücke in ſolcher Nähe des Gewäſſers , daß deſſen Waſſerführungerheblich beeinflußt wird .

63) An öffentlichen Gewäſſern bedürfen der Verleihung auch
Waſſerbenutzungen , die als Gemeingebrauch jedermann geſtattet ſind ,wenn ſie mittels beſonderer Anlagen ausgeübt werden ſollen ; als
ſolche beſonderen Anlagen ſind unter anderem hervorzuheben : Waſch⸗und Badeanſtalten , die Einführung von Dohlen zur Waſſerableitung ,die Einlegung von Tauen und Ketten in das Flußbett zum Betrieb
einer Tauerei oder Kettenſchleppſchiffahrt , die Herſtellung von Lande⸗
ſtellen und Häfen .

( J Weſentliche Anderungen der Benutzungsanlagen bedürfennur dann der Verleihung , wenn ſie eine Erweiterung der Waſſer⸗
benutzungsrechte des Beſitzers zur Folge haben . Als ſolche Ande⸗
rungen ſind insbeſondere diejenigen zu betrachten , die den Zuſtandund das Verhalten des zu benutzenden Waſſerlaufes , vornehmlich in
Hinſicht des Gefälles , der Stauhöhe und des Hochwaſſerabfluſſes ſo⸗wie der Art der Benutzung , des Verbrauches und der Beſchaffenheitdes Waſſers ungünſtiger beeinfluſſen , als die beſtehende Anlage .
Hierzu gehören Veränderungen der Stauanlagen und ihrer Zube⸗
hörden , durch welche größere Waſſermengen angeſammelt , ausgenutztoder abgeführt werden als bisher , ferner die Zuleitung oder Ab⸗
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leitung größerer Waſſermengen , die Einleitung von in höherem
Maße die Beſchaffenheit des Waſſers verändernden Abwaſſern uſw .

( Wegen weſentlicher Anderungen der Waſſerbenutzungs⸗ oder Ent⸗

wäſſerungsanlagen , die eine Erweiterung des Benutzungsrechts nicht

zur Folge haben , vergleiche 8 52 Abſatz 2 Ziffer 2 des Geſetzes und

§ 61 dieſer Verordnung . )
(5) Einer Verleihung bedürfen auch die Unternehmungen des

Staats ( Domänenärar , Fiskus ) und die von ſtaatlichen Behörden
im Namen und für Rechnung anderer Körperſchaften ( Kreis , Be⸗

zirksverbände , Gemeinden uſw . ) ausgeführten Unternehmungen .

§ 61. Beſondere Vorſchriften für die Genehmigung
von Waſſerbenutzungen und Entwäſſerungen in den Fällen
des 8 52 des Geſetzes . (1) Zu den künſtlichen Waſſerläufen im

Sinne von 8 52 Abſatz 2 Ziffer 1 des Geſetzes gehören unter anderem

künſtlich hergeſtellte Gewerbekanäle , offene und geſchloſſene Leitungen
zur Entwäſſerung , Bewäſſerung und Waſſerverſorgung . ( Beachte
jedoch § 3 Abſatz 2 des Geſetzes . )

(2) Als weſentliche Anderungen von beſtehenden Waſſerbe⸗
nutzungs⸗ oder Entwäſſerungsanlagen , welche ohne Erweiterung des

Benutzungsrechts auf den Zuſtand und das Verhalten des zu be⸗

nutzenden Waſſerlaufes , vornehmlich in Hinſicht des Gefälles , der

Stauhöhe und des Hochwaſſerabfluſſes , ferner auf die Benutzungsart ,
den Verbrauch und die Beſchaffenheit des Waſſers Einfluß haben
können ( § 52 Abſatz 2 Ziffer 2 des Geſetzes ) , ſind unter anderem

hervorzuheben : Anderungen in der Zuleitung und Ableitung , Ver⸗

änderung der Stauanlage und ihrer Zubehörden ſowie der Zu⸗ und

Ableitungskanäle , Anderung des Fachbaumes , der Leerläufe und

Abläſſe ſowie der Konſtruktion des Triebwerks , Vergrößerung des
Sammelweihers , Veränderung der Beſchaffenheit der in den Waſſer⸗
lauf gelangenden Abwaſſer .

§S 114 . Aufſicht über Erfüllung der Räumungs⸗ und

Schutzpflicht . (1) Das Bezirksamt überwacht im Benehmen mit
der techniſchen Behörde die Erfüllung der in den §8 90, 91, 93 und
94 des Geſetzes bezeichneten Verpflichtungen , erläßt erforderlichen
Falls die im öffentlichen Intereſſe ohne Verzug notwendigen An⸗

ordnungen und führt , im Falle die Verpflichtung beſtritten wird ,
eine Entſchließung des Bezirksrats nach § 118 Ziffer 7 des Geſetzes ,
§ 4 Ziffer 14 dieſer Verordnung herbei .

(2) Geeigneten Falls iſt die Vornahme der Räumungsarbeiten
und die Herſtellung und Inſtandhaltung der Schutzarbeiten im

Wege einer orts⸗ oder bezirkspolizeilichen Vorſchrift zu regeln ( § 98
des Geſetzes ) .

§ 125 . Fälle der Genehmigung von Bauten und ſon⸗
ſtigen Veranſtaltungen in und an Gewäſſern ( § 99 des

Geſetzes ) . ( 1) Zu den nach 8 99 des Geſetzes genehmigungspflich⸗
tigen Bauten und Veranſtaltungen gehören unter anderem in der Regel :
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a) Veranſtaltungen zur Regelung eines Waſſerlaufs durch Gerade⸗
legung , Durchſtiche , Erweiterungen , Verengungen , Vertiefungenoder Erhöhungen ( Auffüllungen ) des Bettes oder der Ufer ,ferner Ufermauern und Dämme auch im Zuſammenhang mit
Eiſenbahn⸗ oder Straßenbauten ;

b) Hochbauten , Brücken , Stege , feſte Einbauten in den Waſſerlauffür die Fiſcherei oder andere Zwecke .
( 2) Die Bauten oder Veranſtaltungen bedürfen auch dann der

Genehmigung , wenn ſie von techniſchen Staatsbehörden ausgeführt
werden , es ſei denn , daß es ſich um Waſſer⸗ oder Uferbauten handelt ,
welche die Verbeſſerung des Waſſerabfluſſes oder den Uferſchutz be⸗
zwecken ( § 99 Abſatz 8 des Geſetzes ) .

S 126 . Form des Antrags . Dem Antrag auf Genehmigungvon Bauten und ſonſtigen Veranſtaltungen nach 8 99 Abſatz 1 und 9
des Geſetzes oder der nach § 99 Abſatz 2 des Geſetzes zu erſtattenden
Anzeige ſind die erforderlichen Beſchreibungen , Pläne , Längenſchnitte ,
Querſchnitte , Zeichnungen und Berechnungen beizugeben , wobei die
88 34 und 35 dieſer Verordnung zu beachten ſind .

§ 128 . Verbindung des Verfahrens zur Genehmigungvon Bauten in und an Gewäſſern nach § 99 des Geſetzesmit dem Verfahren zur Verleihung oder Genehmigungvon Waſſerbenutzungen und Entwäſſerungen . Werden
Bauten oder ſonſtige Veranſtaltungen in und an Gewäſſern als
Zubehörden eines der Waſſerbenutzung oder Entwäſſerung dienenden
Unternehmens ausgeführt , welches nach 88§ 40, 52 und 53 des Ge⸗
ſetzes der Verleihung oder Genehmigung bedarf , ſo iſt das Verfahren
zur Genehmigung der Bauten nach § 99 Abſatz 1 und 9 des Ge⸗
ſetzes mit dem Verfahren zur Verleihung oder Genehmigung der
Waſſerbenutzung oder Entwäſſerung zu verbinden ; in dieſem Falle
ſind die für die Verleihung oder Genehmigung zuſtändigen Behörden
auch zur Genehmigung der Bauten nach § 99 Abſatz 1 und 9 des
Geſetzes zuſtändig .

§ 129 . Begrenzung des Hochwaſſergebiets und
ſonſtige Anordnungen nach § 99 Abſatz 2 des Geſetzes .
(1) Vor Erlaſſung einer Entſchließung nach § 99 Abſatz 2 des Ge⸗
ſetzes iſt die zuſtändige techniſche Bezirksbehörde zu hören , welche ,
falls es ſich um ein öffentliches Gewäſſer oder eine im Staatsfluß⸗bauverband befindliche Gewäſſerſtrecke handelt , der Oberdirektion
des Waſſer⸗ und Straßenbaues ! ) Vorlage macht .

(2) Die ergangene Entſchließung iſt der Gemeindebehörde , der
techniſchen Behörde und dem Miniſterium des Innern mitzuteilen ,
ſowie im amtlichen Verkündigungsblatt bekannt zu machen .

) Jetzt : Waſſer⸗ und Straßenbaudirektion .
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d) Anlagen , die der Fiſchzucht ſchädlich
werden können .

1. Badiſches Geſetz vom 3. März 1870 , die Aus⸗

übung und den Schutz der Fiſcherei betr .

( Geſ. ⸗ u. VOBl . S. 225) , in der durch Geſetz vom 26. April 1886

( Geſ. ⸗ u. VOBl . S. 189 ) bewirkten Faſſung .

Artikel 4. Es iſt verboten , in Fiſchwaſſer Stoffe von

ſolcher Beſchaffenheit und in ſolchen Mengen einzuwerfen ,

einzuleiten oder einfließen zu laſſen , daß dadurch die Fiſche

beſchädigt werden können .

Bei überwiegendem Intereſſe der Landwirtſchaft oder

der Induſtrie kann das Einwerfen oder Einleiten ſolcher Stoffe
in Fiſchwaſſer , unter Anordnung der geeigneten Maßregeln ,
welche den möglichen Schaden für Fiſche auf das tunlich kleine

Maß beſchränken , von der Verwaltungsbehörde geſtattet
werden .

Wenn bereits beſtehende Ableitungen aus landwirt⸗

ſchaftlichen oder gewerblichen Anlagen ſich in erheblichem
Maße für die Fiſche ſchädlich zeigen , ſo kann dem Inhaber
der Anlage im Verwaltungswege die Auflage gemacht werden,
ſolche Vorkehrungen zu treffen , welche geeignet ſind , den

Schaden zu heben , oder doch tunlichſt zu verringern , und zwar :

a) auf ſeine eigenen Koſten , wenn der Schaden lediglich
Folge ſeines Geſchäftsbetriebs iſt und der nötige Auf⸗
wand nicht außer billigem Verhältniſſe zur Einträg⸗
lichkeit des landwirtſchaftlichen oder gewerblichen Un⸗

ternehmens ſteht ;
b) gegen vollen , von den Fiſchereiberechtigten zu leiſtenden

Erſatz , wenn der Schaden für die Fiſche infolge ſpäteren
Hinzutritts neuer , von dem Betriebe der Anlage un⸗

abhängiger äußerer Umſtände entſtanden iſt .
Artikel 4 a . Der Fiſchereiberechtigte iſt befugt , während

der Schonzeit in Gräben , deren Beſitzern ein Fiſchereirecht nicht
zuſteht , in deren Einmündung in die Fiſchwaſſer Rechen ein⸗

85 welche das Eintreten der Fiſche in die Gräben ver⸗

indern .

Zum Schutz der Fiſche gegen Beſchädigungen durch Tur⸗

binen kann bei jeder nach Inkrafttreten des Geſetzes erfol⸗
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genden Turbinenanlage dem Eigentümer der letzteren durchden Bezirksrat jederzeit die Herſtellung und Unterhaltungvon Vorrichtungen ( Gittern ꝛc. ), welche das Eindringen der
Fiſche in die Turbinen verhindern , auf ſeine Koſten auferlegtwerden .

Bei den zur Zeit des Inkrafttretens dieſes Geſetzes be⸗
reits vorhandenen Turbinenanlagen ſteht dem Fiſchereiberech —tigten die Befugnis zu , Vorrichtungen der vorbezeichnetenArt zum Schutz der Fiſche auf ſeine Koſten herzuſtellen und
zu unterhalten .

Beim Widerſpruch des Eigentümers des Grabens
( Abſatz 1) oder der Turbinenanlage ( Abſatz 2 und 3) ent⸗
ſcheidet auf Antrag des Fiſchereiberechtigten über Zuläſſigkeit
und Art der Vorrichtung der Bezirksrat .

2. Landesfiſchereiordnung vom 3. Februar 1888 .
( Geſ . ⸗ u. VOBl . S. 13) , in der durch die Verordnungen vom 22.
März 1894 , 21. Nov . 1913 und 15. Juli 1920 ( Geſ . ⸗u . VOBl . 1894S. 142, 1913 S. 572 , 1920 S. 423 ) bewirkten Faſſung . )

§ 22 . ( Einleitung fremder Stoffe in Fiſch —
waſſer . ) Wenn die Genehmigung bezw . Unterſagung der
Einleitung von fremden Stoffen in ein Fiſchwaſſer in
Frage ſteht ( Artikel 23 des Waſſergeſetzes ?) , Artikel 4 des

Seſetzes vom 3. März 1870 ) , ſo ſind bei der Beurteilung der
Frage , ob und in welcher Miſchung die betreffenden Stoffe
als für den Fiſchbeſtand ſchädlich zu erachten und welche
Maßregeln zur tunlichen Verhütung des Schadens anzuwenden
ſind , die nachſtehenden Grundſätze zu beachten :

J. Die Einleitung von ſchädlichen Abgängen irgend
welcher Zuſammenſetzung darf erſt dann geſtattet werden ,
wenn nachgewieſen iſt , daß deren Beſeitigung auf anderem
Weg oder daß eine Aufarbeitung derſelben nicht ohne unver⸗
hältnismäßigen Aufwand als durchführbar ſich erweiſt . Im

) Siehe auch den oben Seite 404 abgedruckten § 46 der Vollzugs⸗
verordnung zum Waſſergeſetz .

2) Jetzt §88 40 und 52 des Waſſergeſetzes in der Faſſung der
Belanntmachung vom 12. April 1913 (J.. oben Seite 396 u. 397) .
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Fall der Geſtattung der Einleitung iſt dieſelbe jedenfalls von

folgenden Vorausſetzungen abhängig zu machen :
a) Die Abgänge müſſen die im gegebenen Fall mögliche

chemiſche oder mechaniſche Reinigung und eine Ver⸗

dünnung mit den etwa vorhandenen reineren Abwaſſern
erfahren ;

b) die Einleitung der Abgänge hat in allen Fällen , in denen

von einer nur periodiſch erfolgenden Einleitung Gefahren

für den Fiſchbeſtand zu befürchten ſind , in allmäh⸗
licher , auf den ganzen Tag gleich mäßig verteilter

Weiſe zu erfolgen ;
c) die Ableitung ſoll , wo immer die Beſchaffenheit der

Waſſerläufe es geſtattet , in Röhren oder Kanälen er⸗

folgen , welche bis in den Strom des Waſſerlaufs reichen
und unter dem Niederwaſſer ausmünden , jedenfalls
aber derart zu legen ſind , daß eine Verunreinigung der

Ufer ausgeſchloſſen bleibt .

Il . Stoffe der nachſtehend verzeichneten Beſchaffenheit dür⸗

fen unter keinen Umſtänden in Fiſchwaſſer eingeleitet werden :

1. Flüſſigkeiten , in welchen mehr als 10 % ſuspendierte
und gelöſte Subſtanzen enthalten ſind ;

2. Flüſſigkeiten , in denen die nachverzeichneten Subſtanzen
in einem ſtärkeren Verhältnis als in demjenigen von

1 : 1000 ( beim Rhein von 1 : 200 ) enthalten ſind ,

nämlich : Säuren , Salze , ſchwere Metalle , alkaliſche Sub⸗

ſtanzen , Arſen , Schwefelwaſſerſtoff , Schwefelmetalle ,
ſchweflige Säure und Salze , welche ſchweflige Säure

bei ihrer Zerſetzung liefern ;
3. Abwaſſer aus Gewerben und Fabriken , welche feſte ,

faulnisfähige Subſtanzen enthalten , wenn dieſelben
nicht durch Sand - oder Bodenfiltration gereinigt wor⸗

den ſind
4. chlor⸗ und chlorkalkhaltige Waſſer und Abgänge der

Gasanſtalten und Teerdeſtillationen , ferner Rohpetro⸗
leum und Produkte der Petroleumdeſtillation ;

5. Dampf und Flüſſigkeiten , deren Temperatur 40 R

( 50 ) überſteigt .
Zuſtändig zu Entſcheidungen nach Artikel 4 des Geſetzes

iſt der Bezirksrat .
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Bauten an Eiſenbahnen . 411

e) Bauten an Eiſenbahnen .
Ortsſtraßengeſetz vom 15 . Oktober 1908 , § 29 . )

1. Bauten aller Art dürfennicht in geringerer Entfernung
von der Eiſenbahn als 7,5 m von der Kante des Bahnkörpers
oder von der Grenze eines Bahnhofs errichtet werden .

2. Bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder Be⸗
dachungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen
leicht entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden
ſollen , muß die Entfernung mindeſtens 15 m betragen.

3. In beſonderen Fällen , welche keine Gefahr für die
Eiſenbahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , können Aus⸗
nahmen von dieſen Vorſchriften nach Anhörung der beteiligten
Eiſenbahnverwaltung geſtattet werden .

Hierzu hat das bad . Arbeitsminiſterium folgenden Erlaß vom
23. Juni 1924 , Nr . 24546 an die Bezirksämter und Gemeindebe⸗
hörden ( Ortsbaukommiſſionen ) gerichtet :

„ Eine Anzahl von Fällen , in denen die für die Ausführung von
Bauten an Eiſenbahnen geltenden Vorſchriften nicht beachtet wurden ,
gibt Veranlaſſung , auf die einſchlägigen Beſtimmungen des Orts⸗
ſtraßengeſetzes und der Landesbauordnung beſonders hinzuweiſen .Die maßgebende Beſtimmung enthält der § 29 OStrG . , der
in Abſ . 1 vorſieht , daß Bauten aller Art in nicht geringerer Ent⸗
fernung von der Eiſenbahn als 7,5 m von der Kante des Bahn⸗
körpers oder von der Grenze eines Bahnhofs errichtet werden dürfen ,
während der Abſatz 2 bei Gebäuden , welche Wandbekleidungen oder
Bedachungen von brennbaren Stoffen erhalten , oder in welchen leicht
entzündliche Stoffe zubereitet oder aufbewahrt werden ſollen , die
Entfernung auf mindeſtens 15 m erweitert .

I. In materiell⸗rechtlicher Hinſicht iſt hierzu folgendes zu be⸗
merken :

I. Unter Bauten ſind , wie ſchon der Zuſatz „aller Art “ beſagt ,
ſämtliche Bauausführungen im Sinne des § 1 der Landesbauord⸗
nung zu verſtehen , insbeſondere alſo auch Stützmauern und feſte Ein⸗
friedigungen , ebenſo wie neben der Neuerrichtung von Bauwerken
und Bauveränderungen ( Umbau ) , Wiederaufbau und Bauausbeſſe⸗
rungen . Natürlich iſt bei der Beurteilung des Begriffs „ Bauten “
der Sinn und die Abſicht der Beſtimmung des Ortsſtraßengeſetzes zu
berückſichtigen , ſo daß z. B. Verputz⸗ , Anſtreicher⸗ , Inſtandſetzungs⸗
arbeiten im Innern des Gebäudes u. a. nicht in Frage kommen .

2. Als Eiſenbahnen im Sinne des § 29 Abſatz 1 Ostrck . ſind ,
wie Flad in den Erläuterungen zum Ortsſtraßengeſetz Anmerkung 3 zu
§ 29 ausführt , alle Bahnen anzuſehen , auf welche die Eiſenbahnbau⸗

) Siehe oben Seite 27.
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und Betriebsordnung vom 4. November 1904 Anwendung findet , je⸗
doch iſt erforderlich , daß ein ſelbſtändiger Bahnkörper vorhanden
iſt , während für Eiſenbahnen , die auf öffentlichen Wegen angelegt

ſind ( § 29 Ziff . 4 des OStrch . ) , nur die Vorſchriften des § 31 StrGh.
und der §8 9 ff. OStrög . hinſichtlich der bei Errichtung von Bau⸗
werken einzuhaltenden Entfernung in Betracht kommen .

3. Über den Begriff „ Bahnkörper “ gibt Flad in Anmerkung 4

zu § 29 und Walz , bad . Orts⸗Straßen⸗Geſetz , Seite 293 näheren
Aufſchluß .

4. Den äußeren Abſchluß des Bahnhofsgebiets bilden die Ein⸗

fahrtsſignale oder , wo ſolche nicht vorhanden ſind , die Stellen , an
denen ſie aufzuſtellen wären . Zu beachten iſt , daß zu dem Bahn⸗
hofsgebiet nach dem Ortsinnern zu, die Bahnſteige , die Empfangs⸗
und Nebengebäude , Güterſchuppen , Rampen , Ladeſtraßen , Freilade⸗
plätze , Nebengleiſe und wohl , wenigſtens bei engerer Zuſammenge⸗
hörigkeit mit dem Bahnhofsgebiet , auch die Zufahrtsſtraßen gehören ,
aber nicht mehr z. B. ſolche Gebäude , die bloßen Bahnverwaltungs⸗
zwecken dienen , wie Bürogebäude , Dienſtwohngebäude , an das Bahn⸗
gebiet unmittelbar angebaute Reſtaurationsräume , wenn auch die be⸗

treffenden Gebäude im Eigentum der Bahnverwaltung ſtehen und
wenn auch ihre Grundfläche grundbuchmäßig mit dem Bahnhofgebiet
eine einzige zuſammenhängende Liegenſchaft bildet .

II. Formell⸗rechtlich ſind die nachſtehenden Geſichtspunkte be⸗

ſonders zu beachten :
1. Bei eingehenden Baugeſuchen iſt darauf zu ſehen , daß die

vorzulegenden Lagepläne die in §S 126 Abſ . 1 Ziffer a LBO . be⸗
zeichneten Angaben über die angrenzenden und gegenüberliegen⸗
den Gebäude und Grundſtücke unter Bezeichnung der Eigentums⸗
grenzen ſowie der Namen der Eigentümer enthalten und daß die
im Abſ . 2 angegebenen Abſtände erſichtlich ſind . Sind dieſe Angaben
gewiſſenhaft gemacht , ſo iſt auch ohne weiteres feſtzuſtellen , ob die
Eiſenbahn als Angrenzer oder Gegenüberlieger in Betracht kommt
und ob die nach obigen Beſtimmungen des Orts⸗Straßen⸗Geſetzes vor⸗
geſchriebenen Entfernungen eingehalten ſind .

2. Ergibt die Prüfung der Entfernung von der Eiſenbahn zwar
keine Abweichung vom Geſetz , ſo darf doch nicht überſehen werden ,
daß trotzdem die Eiſenbahnverwaltung über das Bauvorhaben als
angrenzender oder gegenüberliegender Nachbar entſprechend dem 8 130
Abſ . 1 LB0 . gehört wird ( vergl . auch 8 131 Abſ . 3 LBO. ) .

3. Um ſpätere Rückfragen zu vermeiden und damit entſprechend
dem § 131 Abſ. 5 LB0 . jede Verzögerung des Verfahrens auszu⸗
ſchalten , erſcheint es geboten , daß alle am baupolizeilichen Verfahren
beteiligten Stellen , insbeſondere aber die Ortspolizeibehörden und die
Ortsbaukommiſſion die genannten Geſichtspunkte genau beachten .

4. Wie oben ausgeführt , ſind unter Bauten alle Bauaus⸗
führungen im Sinne des §S1 LB0 zu verſtehen , alſo auch ſolche , die
vorheriger Genehmigung des Bezirksamts nach § 123 Abſ. 2 ( in der
geänderten Faſſung der Verordnung vom 13. Januar 1913 , GWBl .
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1913 S. 66) an ſich nicht bedürfen , wie z. B. die unter den neuenZiffern f, g, K angeführten vorübergehenden Hilfsbauten , Ein⸗zäunungen , Einfriedigungen und Stützmauern . Bei ſolchen Bauaus⸗führungen wird es Pflicht gerade der Ortspolizeibehörde ſein , da⸗rüber zu wachen , daß die in § 29 des OStrch . vorgeſchriebenen Ent⸗fernungen eingehalten werden . Zu beachten iſt , daß die in 8 123Abſ . 2 unter den neuen Ziffern d und e bezeichneten Garten⸗ undFeldhäuschen , Geſchirrhütten, Hühnerſtälle und andere unbedeutende
Gebäulichkeiten diefer Art , ſowie Schuppen der baupolizeilichen Ge⸗nehmigung dann bedürfen , wenn ſie in der Nähe der Eiſenbahnliegen .

5. Bei Erteilung einer vorläufigen Bauerlaubnis iſt Vorſichtgeboten ; ſie ſoll jedenfalls erſt dann gegeben werden , wenn feſtſteht ,daß die Eiſenbahnverwaltung entweder als Nachbar oder nach § 29OStrG . nicht beteiligt oder aber ihre Anhörung erfolgt iſt .6. Nach § 29 Abſ . 3 OStrG . können Ausnahmen von den Vor⸗
ſchriften der Abſätze 1 und 2 in beſonderen Fällen , welche keine Ge⸗fahr für die Eiſenbahn und deren Betrieb beſorgen laſſen , nur nachAnhörung der beteiligten Eiſenbahnverwaltung geſtattet werden . In
dieſem Zuſammenhang ſei darauf hingewieſen , daß zur Nachſichter⸗teilung bezüglich der Einhaltung der nach § 29 Abſ . 1 und 2 SStrch .
vorgeſchriebenen Entfernungen gemäß 8 118 Abſ . 2 Ziffer 3b LB0 .
grundſätzlich der Bezirks rat und nur , wenn die Reichsbahndirektionoder die Betriebsleitung der in Betracht kommenden Eiſenbahn ein⸗
verſtanden ſind , das Bezirks amt zuſtändig iſt .

Ich erſuche , die vorerwähnten Geſichtspunkte genau zu beachten ,damit der Eiſenbahnverwaltung die Möglichkeit gegeben iſt , ihre Rechterechtzeitig wahren zu können , und wenn Bauten vor Erteilung der
Baugenehmigung oder ohne Einreichung eines Baugeſuchs begonnenwerden ſollten , gegen die Schuldigen unnachſichtlich und mit möglichſterBeſchleunigung einzuſchreiten . “

f) Bauten in der Nähe von Friedhöfen .
Verordnung des Miniſteriums des Innern

vom 20 . Juli 1882 , die Begräbnisplätze und die
Beerdigungen betr .

( Geſ. ⸗ und VOBl . Seite 202. )
§ 2. Die Begräbnisplätze ſind in einer Entfernung von

mindeſtens 100 Metern von den äußerſten Wohngebäuden
der Ortſchaften anzulegen . Bei Bemeſſung der Entfernung
iſt auf die vorausſichtliche Ausdehnung der Ortſchaften Rück⸗
ſicht zu nehmen .

Bei der Wahl des Begräbnisplatzes iſt einem Boden
aus Sand oder Kies der Vorzug zu geben ; er ſoll keiner
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Überſchwemmung ausgeſetzt und ſo trocken ſein , daß er zu

jeder Jahreszeit bis zu einer Tiefe von 2 Metern ausge⸗

graben werden kann , ohne daß man auf Waſſer ſtößt .

Nötigenfalls iſt der Boden aufzufüllen oder zu ent⸗

wäſſern . Das von oder unter dem Begräbnisplatze ab⸗

fließende Waſſer ſoll ſeine Richtung nicht gegen Ortſchaften
oder Brunnen nehmen .

§ 3. Neue Wohngebäude dürfen in der nächſten Nähe
des Begräbnisplatzes nicht errichtet werden . Nähere Be⸗

ſtimmungen hierüber , ſowie über die Errichtung von Brunnen

in der Nähe von Friedhöfen bleiben ortspolizeilichen Vor⸗

ſchriften überlaſſen .

B. Beſondere Vorſchriften mit Rückſicht auf die Be⸗

ſtimmung des Baues .

a) Gewerbliche Anlagen im allgemeinen .

1. Reichsgewerbeordnung

2 der Faſſung der Bekanntmachung vom 26. Juli 1900 und des

eſetzes vom 27. Dezember 1911 , RcHBl . 1900 S. 871 und 1912 S. 139) .

S 120 a . Die Gewerbeunternehmer ſind verpflichtet , die
Arbeitsräume , Betriebsvorrichtungen , Maſchinen und Gerät⸗

ſchaften ſo einzurichten und zu unterhalten und den Betrieb

ſo zu regeln , daß die Arbeiter gegen Gefahren für Leben und

Gefundheit ſoweit geſchützt ſind , wie es die Natur des Be⸗

triebs geſtattet . !)
Ansbeſondere iſt für genügendes Licht , ausreichenden

Luftraum und Luftwechſel , Beſeitigung des bei dem Betrieb

entſtehenden Staubs , der dabei entwickelten Dünſte und Gaſe ,

ſowie der dabei entſtehenden Abfälle Sorge zu tragen .

Ebenſo ſind diejenigen Vorrichtungen herzuſtellen , welche

zum Schutze der Arbeiter gegen gefährliche Berührungen mit

Maſchinen oder Maſchinenteilen oder gegen andere in der

Natur der Betriebsſtätte oder des Betriebs liegende Ge⸗

) Strafbeſtimmungen ſiehe unter IV 4.
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